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♦♦ Wegen der Zerstörung der wertvollen Buddha-Statuen von Bamiyan rückten der afghanische Bür-
gerkrieg und die prekäre Menschenrechtssituation am Hindukusch für kurze Zeit wieder in das Be-
wusstsein der internationalen Öffentlichkeit. Einmal mehr wurde die Ohnmacht der Staatengemein-
schaft deutlich, dem religiösen Fundamentalismus und kulturellen Ikonoklasmus des Taliban-Regimes
Grenzen zu setzen. Die im Januar 2001 erneut gegen „Talibanistan” verhängten Sanktionen der Ver-
einten Nationen werden an diesem Tatbestand kaum etwas ändern können.

♦♦ Alleinige Schutzmacht der Taliban ist Pakistan, während alle anderen Anrainerstaaten sowie die USA
die Nordallianz unterstützen. Von Pakistan geht auch der für das Regime in Kabul lebensnotwendige
Zustrom islamistischer Untergrundkämpfer und Milizionäre aus. Die pakistanische Regierung unter-
stützt zwar die VN-Sanktionen, hat jedoch kaum einen Einfluss auf die vielen Koranschulen und die
sie tragenden islamistischen Gruppen im eigenen Land, aus denen sich die Taliban rekrutieren.

♦♦ Faktisch hat sich auf afghanischem Boden eine „islamistische Internationale” verselbständigt, die nicht
nur in Afghanistan selbst, sondern auch in Kaschmir, Zentralasien, China und im Mittleren und Nahen
Osten operiert. Der international gesuchte Terrorist Usama bin Laden, dessen Auslieferung die VN-
Sanktionen dienen sollen, spielt in diesem Netzwerk eine zentrale Rolle.

♦♦ Der Afghanistankonflikt kann nicht losgelöst von der Ausbeutung der Erdöl- und Erdgasvorkommen
Zentralasiens betrachtet werden. Im Kampf um Pipelines und Profite beteiligen sich die USA, Russ-
land, China und die kleineren Nachbarstaaten Afghanistans an einem Spiel nach den Regeln der Null-
summenpolitik des 19. Jahrhunderts. Ohne eine international abgestimmte Ressourcenpolitik drohen
jedoch große Gefahren für den regionalen Frieden und die Fortsetzung der afghanischen Staatsimplo-
sion.

♦♦ Die Herrschaft der Taliban zeigt sich derzeit weitgehend stabil. Vermeintliche Risse in der Führung
können nur vertieft und das Regime nur geschwächt werden, wenn die externen Akteure ihre Interes-
sengegensätze überwinden und eine gemeinsame Afghanistanpolitik entwickeln. Eine solche Politik ist
gegenwärtig jedoch nicht in Sicht, so dass der Krieg am Hindukusch weitergehen und der religiöse
Fundamentalismus der Taliban sich möglicherweise noch verschärfen wird.
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Wegen der Zerstörung zweier kostbarer Buddha-

Statuen aus vorislamischer Zeit in der nord-

westlich von Kabul gelegenen Provinzhaupt-

stadt Bamiyan rückte der Krieg in Afghanistan

Ende Februar wieder kurzzeitig in das Be-

wusstsein der internationalen Öffentlichkeit. Die

scheinbar blinde Zerstörungswut des fundamen-

talistischen Taliban-Regimes provozierte einen

weltweiten Aufschrei der Empörung. Die Buddha-

Statuen mussten – nach offizieller Verlautbarung

der Taliban – zerstört werden, weil dies das

islamische Verbot von Götzenbildern fordere.

Das gleiche Eiferertum der Religionskrieger hat

zur weitgehenden Entrechtung der Frauen im

Land geführt und zu einer kompromisslosen

Anwendung der Sharia im Rahmen öffentlicher

Spektakel, bei denen Kinder und Jugendliche

dazu gezwungen werden, der Amputation von

Gliedmaßen, Auspeitschungen und Steinigun-

gen aus Abschreckungsgründen zuzusehen.

Hinzu kommt ein grausamer Krieg, den die

Taliban seit der Eroberung Kabuls 1996 gegen

die letzten Reste des gestürzten Mudschahedin-

Regimes führen. Er hat rund 80 Prozent der

afghanischen Zivilbevölkerung zu Flüchtlingen

im eigenen Land gemacht und drei bis vier Mil-

lionen Menschen in die Nachbarstaaten vertrie-

ben. Ein Ende dieses Krieges ist nicht in Sicht.

Die Gründe dafür sind weniger in Afghanistan

zu suchen als in seinem regionalen Umfeld. Am

internationalen Charakter dieses Bürger-

kriegs hat sich auch nach dem endgültigen

Abzug der sowjetischen Interventionsarmee

im Februar 1989 nichts geändert. In Afgha-

nistan sind nach wie vor viele Interessen im

Spiel: Ausländische Regierungen und Ge-

heimdienste mischen hier ebenso mit wie

grenzübergreifend operierende Widerstands-

gruppen religiös-nationalistischer Couleur,

internationale Drogenkartelle und eine weit

verzweigte, gut organisierte Schmuggelmafia.

Das Land wurde zur Operations- und Aus-

bildungsbasis islamistischer Terroristen und

Separatisten, die die politischen Systeme der

zentralasiatischen Anrainerstaaten einschließ-

lich Russlands und der VR China gefährden

und dabei offensichtlich auf nicht versiegen-

de Finanzquellen zurückgreifen können. Die

Taliban sind ein Teil dieser Netzwerke, ob-

wohl längst nicht alle Fäden hier zusammen-

laufen. Der Verlust eines funktionierenden

Staatswesens nach über zwanzig Kriegsjah-

ren hat Afghanistan zu einem kaum mehr re-

gierten Territorium gemacht. Ohne eine sys-

tematische internationale Anstrengung aller

in den Konflikt involvierten Akteure wird

sich dieser Zustand nicht ändern lassen.

Dazu fehlte jedoch bisher der politische Wille.

Zu viel scheint in Afghanistan auf dem Spiel zu

stehen, als dass man dem zunehmenden Staats-

verfall und der Anarchie am Hindukusch Gren-

zen setzen wollte. So sieht die Welt zu, wie die

islamische Revolution „Talibanistans” die Men-

schen im Lande unterdrückt und allmählich die

Voraussetzungen schafft für einen militanten

Pan-Islamismus und Separatismus, der den re-

gionalen und weltweiten Frieden bedroht. Denn

der Krieg in Afghanistan nährt nicht nur die

politischen Konflikte in Usbekistan und Tad-

schikistan, wo islamistische Gruppen seit

Jahren gegen die autoritären post-sozialisti-

schen Regime kämpfen. Durch ihn wird auch

die indisch-pakistanische Auseinandersetzung

um Kaschmir angeheizt; der Krieg Moskaus

gegen die Tschetschenen; der Kampf der chi-

nesischen Regierung gegen den uighurischen

Irredentismus und nicht zuletzt das interna-

tionale Ringen um den Zugriff auf die be-

deutenden Erdgas- und Erdölvorkommen

Zentralasiens.
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Bei genauer Betrachtung hat der Afghanistan-

konflikt insgesamt drei sich überlagernde Di-

mensionen:

Erstens handelt es sich um einen Bürger-

krieg zwischen dem fundamentalistischen

Taliban-Regime und seinen in der soge-

nannten Nordallianz zusammengeschlosse-

nen Gegnern der alten Mudschahedin-Par-

teien. Dieser Bürgerkrieg kann durchaus

ethnisch genannt werden, handelt es sich bei

den Taliban doch mehrheitlich um Angehörige

der paschtunischen Bevölkerungsmehrheit und

bei der Nordallianz um ein Militärbündnis der

ethnischen Minderheiten Afghanistans – vor

allem Tadschiken, Usbeken und schiitische

Hazaras.

Zweitens geht es in Afghanistan um das of-

fenkundige Erstarken einer „islamistischen

Internationale”, die relativ autonom handelt

und ihre militanten Untergrundkämpfer in

die ganze Welt schickt.

Drittens ist der Afghanistankonflikt Teil ei-

nes Machtpokers, der weitgehend den Spielre-

geln jenes bündnispolitischen Nullsummenspiels

gehorcht, das wir aus dem 19. Jahrhundert ken-

nen und das viele im Zeichen fortschreitender

Globalisierung und Multilateralisierung für his-

torisch obsolet gehalten haben. Dabei geht es

um regionales Vormachtstreben und eine

günstige geostrategische Positionierung, um

Zugriff auf die Primärressourcen Zentral-

asiens zu bekommen.

Afghanistan nach dem Ende der sowjetischen Besatzung

Nach einer über neunjährigen Besatzungszeit

zogen sich die letzten sowjetischen Truppen-

verbände im Februar 1989 aus Afghanistan zu-

rück. Drei weitere Jahre konnte sich das pro-

sowjetische Najibullah-Regime in Kabul noch

an der Macht halten, bevor es unter dem militä-

rischen Druck der verschiedenen innerafghani-

schen Widerstandsgruppen und einer grassie-

renden Hyperinflation kollabierte. Was folgte,

war nicht etwa die Rekonsolidierung des afgha-

nischen Staates unter der Führung einer Koali-

tion der mächtigsten Mudschahedin-Führer.

Vielmehr versank das Land immer tiefer in

einen Bürgerkrieg, in dem sich, bei sich ständig

ändernden Allianzen und wechselnden militäri-

schen Erfolgen, keine der beteiligten Fraktio-

nen durchsetzen konnte. Zwar gelang es den

Vereinten Nationen, nach der Abdankung Naji-

bullahs im März 1992 eine Waffenstillstands-

vereinbarung zustande zu bringen, auf deren

Grundlage sogar eine formale Regierung instal-

liert wurde; zu einem wirklichen Friedensschluss

kam es jedoch nicht. Schuld daran war nicht

nur der Machthunger einzelner Mudschahedin-

Führer, sondern auch die massive Einmischung

der sie stützenden externen Kräfte.

Vier afghanische Widerstandsgruppen gaben

in dieser Zeit den Ton an: Die radikal-islamisti-

sche Hizb-i Islami unter Gulbuddin Hikmatyar,

einem früheren Studenten der Ingenieurwissen-

schaften an der Universität Kabul; die eher mo-

derate Jamiat-i Islami unter der nominellen

Führung von Burhanuddin Rabbani, einem frü-

heren Dozenten an derselben Einrichtung und

seit 1992 Präsident des bis heute von den Ver-

einten Nationen alleinig anerkannten Islami-

schen Staates von Afghanistan; die mittlerweile
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weitgehend bedeutungslose Junbish-i Milli-yi

Islami unter General Abdul Rashid Dostum, der

unter dem Najibullah-Regime zu Macht und Ein-

fluss gekommen war; und die Hisbib-i Wahdat

unter Muhammad Karim Khalili, ein unter Druck

des Iran gegründetes Bündnis der schiitischen

Kräfte in dem zu rund 90 Prozent sunnitischen

Afghanistan.

Die Auseinandersetzungen zwischen diesen

Parteien führten in den Jahren 1992-1994

zur weitgehenden Zerstörung von Kabul

und zum gewaltsamen Tod von rund 20.000

Zivilisten. Es schien, als ob nach dem fehl-

geschlagenen Experiment mit einem afgha-

nischen Sozialismus das Land an seinen in-

neren Widersprüchen zerbrechen müsste:

Neben der religiösen Spaltung der Bevölke-

rung in Sunniten und Schiiten bestehen die-

se vor allem in der ethnischen Fragmentie-

rung Afghanistans, die sich bis heute in den

einzelnen Mudschahedin-Fraktionen abbil-

det. Dabei repräsentierte die Partei Hikmatyars

bis zum Auftauchen der Taliban die mit etwa

40 Prozent der schätzungsweise 20 bis 22 Mil-

lionen Einwohner stärkste Volksgruppe der

Paschtunen. Rabbani und sein Oberbefehlshaber

Ahmad Shah Massoud, der eigentliche starke

Mann in der Jamiat-i Islami, sind Angehörige

der mit ca. 25 Prozent zweitstärksten Gruppe der

Tadschiken. Es folgen die schiitischen Hazara

(ca. 19 Prozent), wichtigste Rekrutierungsbasis

für die Hisbib-i Wahdat. General Dostum ge-

hört wiederum der usbekischen Minderheit in

Afghanistan an. Die anderen Volksgruppen –

darunter Turkmenen, Baluchis und Nuristanis –

fallen politisch kaum ins Gewicht.

Das Interesse der internationalen Öffentlichkeit

am Afghanistankonflikt hatte nach dem Ende

des Kalten Krieges stark abgenommen. Das mi-

litärische Patt zwischen den Bürgerkriegspar-

teien schien nicht aufhebbar, die Vereinten Na-

tionen angesichts des Desinteresses der Mud-

schahedin-Führer an einer politischen Lösung

paralysiert. Das innerafghanische Kräfteverhält-

nis änderte sich jedoch in den folgenden Jahren

dramatisch, als mit den Taliban ein neuer Ak-

teur in das Geschehen eingriff. Die erste Aktion

dieser mit schweren Waffen und Panzern

scheinbar aus dem Nichts auftauchenden Grup-

pierung war die Befreiung eines pakistanischen

Militärkonvois, der im November 1994 von ei-

ner lokalen Miliz auf seinem Weg von Kandahar

nach Herat in die Zange genommen worden

war. Pakistan hatte bis zu diesem Zeitpunkt

Hikmatyars Hizb-i Islami gestützt. Knapp zwei

Jahre später, im September 1996, eroberten

die Taliban Kabul und drängten die militä-

rischen Verbände der mittlerweile in einer

Nordallianz zusammengeschlossenen Mud-

schahedin immer weiter in den Norden des

Landes ab. Heute kontrollieren die Taliban

90-95 Prozent des afghanischen Territori-

ums. Lediglich die Provinz Badakhshan und das

Panjshir-Tal im Nordosten werden noch von

den Einheiten Massouds gehalten; alle anderen

Mudschahedin-Führer haben sich, militärisch

geschlagen, ins Ausland abgesetzt. Deshalb

muss Afghanistan heute prinzipiell als ein

unter den Taliban geeintes Land bezeichnet

werden. Militärische Erfolge der Mudscha-

hedin, die die Taliban verdrängen könnten,

sind derzeit kaum vorstellbar.
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Wer sind die Taliban?

Obwohl die Taliban anfänglich keinen Anspruch

auf die Regierungsgewalt über ganz Afghanis-

tan erhoben, änderte sich dies spätestens mit

der Eroberung Kabuls 1996. Im Oktober 1997

rief ihre Führung das Islamische Emirat

Afghanistan aus – ein neuer Staat, der bis

heute lediglich von Pakistan, Saudi-Arabien

und den Vereinigten Arabischen Emiraten

offiziell anerkannt wird. Weltliche politische

Institutionen (gewählte Parlamente, politi-

sche Parteien), wie sie ungeachtet des domi-

nierenden Einflusses der schiitischen Mul-

lahs sogar in der Islamischen Republik Iran

existieren, gibt es unter den Taliban nomi-

nell nicht. Die politische Struktur dieses Re-

gimes basiert vielmehr auf einer wortge-

treuen Übernahme allgemeiner Regierungs-

grundsätze im Koran.

An der Spitze des Staates steht Mullah Muham-

mad Omar, den eine Versammlung von 1.200

islamischen Rechtsgelehrten und Geistlichen im

Frühjahr 1996 zum „Anführer der Gläubigen”

(amir al-mu’minin) wählte. Ihm assistieren ver-

schiedene beratende Versammlungen (shura),

deren wichtigste die supreme shura – das

höchste dieser Gremien mit etwa 20 Mitglie-

dern – und die shura von Kabul sind. Letztere

fungiert faktisch als Regierung des Taliban-Re-

gimes und ist durch eine ministeriumsähnliche

Aufteilung einzelner Aufgabenbereiche gekenn-

zeichnet. Die Position ihres Vorsitzenden, bis zu

seinem Tod im April von Mullah Muhammad

Rabbani eingenommen, ähnelt der eines Pre-

mierministers in westlichen politischen Syste-

men. In den von ihnen kontrollierten Provinzen

haben die Taliban Gouverneure und Verwal-

tungsleiter bis hinunter auf Gemeindeebene ein-

gesetzt, die von Kabul ernannt werden. Ange-

sichts sich häufender Korruptionsfälle kündigte

Mullah Omar Ende 1999 an, in allen Provinzen

und Bezirken die Einrichtung sogenannter

ulama-Räte als Kontrollorgane der jeweiligen

Verwaltungen zu etablieren.

Einen formalen nationalen Gesetzgebungspro-

zess gibt es in diesem System nicht. Vielmehr

regiert Mullah Omar per Dekret unter Beru-

fung auf den Koran. Die Umsetzung dieser De-

krete obliegt dem mächtigen „Ministerium für

die Durchsetzung der Tugend und die Unter-

drückung der Lasterhaftigkeit”, das auf einen

Vers im Koran zurückgeht und in dieser Form

auch in Saudi-Arabien existiert. Dieses Ministe-

rium ist nicht nur für die Aufrechterhaltung der

islamischen Ordnung im allgemeinen verant-

wortlich, sondern auch für die Umsetzung jener

Anordnungen, die die Bewegungsfreiheit der

Mitarbeiter der Vereinten Nationen und der

Nichtregierungsorganisationen in Afghanistan

betreffen.

Insgesamt üben rund 70.000 Taliban die

Kontrolle über das Land am Hindukusch

aus, wovon etwa 4.000 bis 5.000 an der Front

gegen die verbleibenden Truppen der Nord-

allianz unter Ahmad Shah Massoud kämp-

fen. Weitere 250.000 Taliban-Freiwillige sol-

len sich gegenwärtig in Pakistan aufhalten.

Die meisten von ihnen sind afghanische Stu-

denten, die in sogenannten madrassas – isla-

mischen Religionsschulen – in der Auslegung

des Koran unterwiesen werden und gleich-

zeitig eine militärische Ausbildung erhalten,

bevor sie nach Afghanistan zurückkehren.

Damit sind bereits wesentliche Dinge über

die Herkunft der Taliban gesagt: Es sind
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Koranschüler, die in Pakistan zu einer

schlagkräftigen Miliz aufgebaut wurden und

von dort in den afghanischen Bürgerkrieg

eingriffen. Man kann sie deshalb aber keines-

falls als Hilfstruppen Islamabads, ähnlich den

pro-pakistanischen Untergrundkämpfern im in-

dischen Teil Kaschmirs, bezeichnen. Eine sol-

che Behauptung würde die heutige Autonomie

des Regimes in Kabul unterschätzen und zu-

dem ein falsches Bild von der Kontrolle des

pakistanischen Staates über die islamistischen

Gruppierungen im eigenen Lande zeichnen, die

entscheidend zur Entstehung der Taliban-Be-

wegung beigetragen haben.

Tatsache ist, dass die Taliban bei genauerem

Hinsehen kein neues Phänomen sind. So be-

stand bereits seit Jahrhunderten ein Netzwerk

von islamischen Gelehrten und Schülern in den

ländlichen privat betriebenen madrassas in Af-

ghanistan und in den heutigen Gebieten Indiens

und Pakistans. Schon die Mudschahedin („hei-

lige Krieger”) rekrutierten während der sowje-

tischen Besatzungszeit ihre Kämpfer zu einem

großen Teil aus den Religionsschulen des afgha-

nisch-pakistanischen Grenzgebietes. Auch die

Taliban-Bewegung ist aus ihnen hervorgegan-

gen. Die politische Bedeutung der madrassas

hatte mit dem Zerfall des afghanischen Staa-

tes nach dem kommunistischen Putsch von

1978 rasch zugenommen. Hier studierten

junge Männer, die schon durch den elitisti-

schen Staatsbildungsprozess des royalisti-

schen Regimes, dann aber vor allem durch

den sich anschließenden langen Bürgerkrieg

wirtschaftlich und sozial an den Rand ge-

drängt worden waren. Die Religionsschulen

stellten für sie die einzige Möglichkeit dar,

überhaupt eine Ausbildung zu erhalten und

boten vielen afghanischen Flüchtlingen ein

neues soziales Umfeld. Dort gerieten diese

unter den Einfluss einer besonderen islamischen

Glaubensrichtung, des sogenannten Deobandi-

Islam. Dabei handelt es sich um einen Zweig

innerhalb des sunnitischen Islam, der auf eine

konservative Schulgründung muslimischer Geist-

licher im früheren Britisch-Indien zurückgeht.

Die Schule von Deoband, gegründet 1862, stand

in direkter Gegnerschaft zu jenen Reformbe-

mühungen anderer islamischer Führer, die auf

die westliche Ausbildung einer einheimischen

Elite setzten, um den indischen Unabhängig-

keitskampf voranzutreiben. Die Deobandis kon-

zentrierten sich dagegen auf die traditionelle

Ausbildung von Muslimen der unteren sozialen

Schichten, die später zu Mullahs in den örtlichen

Moscheen wurden und von dort die Einigung

der Muslime und das Ende der britischen Ko-

lonialherrschaft betreiben sollten. Schon damals

waren sehr viele afghanische Studenten in die

Deobandi-Schulen Britisch-Indiens gekommen.

Somit entstand schon früh eine enge Verbin-

dung zwischen dem Deobandi-Islam und der

afghanischen ulama, die sich über die indische

Teilung von 1947 hinaus erhielt. Danach brei-

teten sich die Deobandi-Schulen in Pakistan aus

und erhielten seit den 80er Jahren besonders

großen Zustrom, als sie die erwähnte Ausbil-

dungs- und Versorgungsfunktion für die afgha-

nischen Bürgerkriegsflüchtlinge übernahmen.

Organisatorisch und finanziell getragen wer-

den die meisten pakistanischen Deobandi-

madrassas von der Jamiat-ul-Ulema-e-Islam

(JUI), einer radikalen und stark anti-ameri-

kanisch orientierten Partei pakistanischer

Islamisten. 1993 wurde sie Koalitionspartner

der Regierung von Benazir Bhutto und knüpfte

in dieser Zeit enge Beziehungen zur pakistani-

schen Militärführung, zum Innenministerium und

zur Inter-Services Intelligence Agency (ISI),

dem pakistanischen Geheimdienst. Als die pa-
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kistanische Regierung sich kurze Zeit später

von ihrem bisherigen Schützling Hikmatyar zu

distanzieren begann und nach einer neuen Kraft

zur Wahrung ihrer Interessen in Afghanistan

Ausschau hielt, wurde die Verbindung zur JUI

ausschlaggebend für die Formierung der Taliban-

Bewegung. Mit pakistanischen (und saudi-

arabisch finanzierten) Waffen ausgestattet

und unter der politisch-strategischen Füh-

rung der ISI stehend, wurden nun die in den

madrassas der JUI ausgebildeten Koran-

schüler zusammen mit Soldaten und Offizie-

ren der ehemaligen afghanischen Armee aus

den grenznahen Flüchtlingslagern zu einer

schlagkräftigen Miliz zusammengefasst und

in den afghanischen Bürgerkrieg geschickt.

Dabei handelte es sich nicht nur um Afghanen.

So sollen zwischen 1994 und 1999 zwischen

80.000 und 100.000 Pakistani zum Kampfein-

satz nach Afghanistan beordert worden sein.

Auch islamistische Kämpfer aus anderen Staa-

ten – vor allem Araber, Tadschiken, Usbeken

und Turkmenen – befanden (und befinden) sich

unter den Taliban-Truppen.

Die Taliban-Bewegung ist somit gleicherma-

ßen eine Kreatur des pakistanischen Ge-

heimdienstes wie auch radikaler religiöser

Kräfte in Pakistan, die eine pan-islamische

Agenda verfolgen und fundamentalistische

Gruppierungen weltweit, vor allem jedoch

im politisch labilen Zentralasien und im

indischen Kaschmir, unterstützen. Seit Mit-

te der 90er Jahre setzen sie auch die Regie-

rung in Islamabad zunehmend unter Druck

und fordern eine Islamisierung des pakista-

nischen Staates. Die Verbindungen der Ta-

liban nach Pakistan, vor allem zu den isla-

mistischen Gruppen im Lande, sind weiter-

hin sehr eng. Nicht klar erkennbar ist dage-

gen, wie weit der Einfluss der pakistanischen

Regierung auf das Regime in Kabul heute

noch reicht.

Die Repression der afghanischen Zivilbevölke-

rung durch die Taliban nahm seit deren erster

militärischer Operation 1994 auffällig in dem

Maße zu, wie sie aus den paschtunischen Sied-

lungsgebieten im Südwesten des Landes vor-

rückten. Die übergroße Mehrheit der Afghanen

in dieser aufgrund ihres hohen Ausländeranteils

eigentlich transnationalen Bewegung sind Pasch-

tunen aus dem Raum Kandahar. Wurden die Ta-

liban anfänglich noch als Befrieder des Landes

begrüßt, diskreditierten in den folgenden Jahren

ihre gewaltsamen Übergriffe auf die nicht-pasch-

tunischen Minderheiten diesen Anspruch grund-

legend. Tatsächlich sind die Taliban nicht nur

eine religiös-fundamentalistische, sondern

auch eine ethno-nationalistische Bewegung.

Was dabei überwiegt, ist von außen nicht

klar zu erkennen: Während das religiöse Ele-

ment auf eine pan-islamische Orientierung

hindeutet, steht das ethno-nationalistische

Element für einen paschtunischen Parochia-

lismus. Beide Elemente weisen über Afghanis-

tans Grenzen hinaus – im ersten Fall vor al-

lem in Richtung Zentralasien, China und den

Mittleren und Nahen Osten, im zweiten Fall

zumindest in Richtung der paschtunischen

Siedlungsgebiete in Pakistan. Auch wenn die

Taliban erklärtermaßen keine expansionisti-

schen Ziele verfolgen und allein an der Kon-

solidierung ihrer Macht im Innern – dies je-

doch unter klar paschtunischen Vorzeichen –

interessiert zu sein scheinen, so stellt sich mit

Blick auf die zahlreichen Ausbildungslager

militanter islamistischer Gruppen in Afgha-

nistan zweifellos die Frage, ob sich hier nicht

schon längst eine „islamistische Internatio-

nale” verselbständigt hat – und ob die Tali-

ban nicht Teil dieser Internationale sind.
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Taliban-Fundamentalismus, politische Ideologie und Menschenrechte

Die seit Jahren international angepranger-

ten Menschenrechtsverletzungen der Taliban

sind das Ergebnis ihrer besonderen Auslegung

des Koran, die auf die erwähnte Deobandi-

Tradition des sunnitischen Islam zurück-

geht, gleichzeitig aber auch auf den tribalen

Ehrenkodex der Paschtunen. Erstere steht mit

ihrer Konzentration auf das „Islamische Gesetz”

(sharia) und die islamische Rechtslehre (fiqh)

bei gleichzeitiger Ablehnung von itihad – der

rationalen und innovativen Anwendung der

sharia – dem konservativen Wahabismus sau-

discher Provenienz sehr nahe. Die Deobandis

– und in diesem Sinne auch die Taliban –

lehnen jede Hierarchie innerhalb der Ge-

meinschaft der Muslime ab. Dies ist einer

der Gründe für die kompromisslose Front-

stellung zur schiitischen Minderheit im ei-

genen Land und zum Iran mit seiner kleri-

kalen Aristokratie.

Gleichzeitig befürwortet der Deobandi-Islam

eine sozial stark eingeschränkte Rolle für

Frauen, die ebenfalls mit einer restriktiven

Lesart bestimmter Koran-Passagen begrün-

det wird. Die Behandlung der Frauen hat

das Taliban-Regime – neben den bereits er-

wähnten grausamen Bestrafungen durch

Amputationen, Auspeitschungen und Stei-

nigungen – international besonders in Miss-

kredit gebracht. Frauen dürfen außerhalb

von Tätigkeiten im medizinischen Bereich

(z.B. als Krankenschwestern) keinen Beruf

ausüben. Eine schulische oder berufsbezoge-

ne Ausbildung ist ihnen ebenfalls verboten,

obwohl die Taliban diese Bestimmung wie-

derholt zu lockern versprochen haben. So-

bald eine Frau ihr Haus verlässt, muss sie

mit der burqua völlig verschleiert und in Be-

gleitung eines männlichen Angehörigen sein.

Wer gegen diese Vorschriften verstößt, wird

ausgepeitscht. Abgesehen davon wurden

Frauen zeitweilig von der ärztlichen Grund-

versorgung ausgeschlossen, weil sie nicht von

Männern behandelt werden durften. Mehr-

fach wurden zudem Fälle bekannt, in denen

Frauen von ethnischen Minderheiten mit Tali-

ban-Milizen zwangsverheiratet oder als „Diene-

rinnen” verschleppt wurden – ein Tatbestand,

der auch von einer wortgetreuen Auslegung des

Koran nicht mehr abgedeckt wird und eher auf

die erwähnten tribalen Traditionen der Pasch-

tunen zurückzuführen ist.

Ebenfalls nicht vereinbar mit der islamischen

Lehre, auch nicht in ihrer von den Taliban vor-

nehmlich vertretenen Deobandi-Variante der

südlich des pakistanischen Peshawar gelegenen

Schule von Dar al-ulum haqqania, ist zudem

die Ausrufung des „Heiligen Krieges” (jihad)

gegen die muslimischen Glaubensbrüder im ei-

genen Land. Ihm sind mittlerweile Tausende

von Afghanen – Soldaten und Zivilisten glei-

chermaßen – zum Opfer gefallen. Besonders

traurige Berühmtheit erlangte das Massaker von

Mazaar-e Sharif in Norden Afghanistans, nach

dessen Eroberung durch die Taliban im August

1998 zwischen 4.000 und 5.000 Menschen zu

Tode kamen – Usbeken, Tadschiken, vor allem

aber schiitische Hazara. Ähnliche Vorfälle ha-

ben sich seitdem immer wieder ereignet, zuletzt

im Januar 2001 in Yakaolong, wo zwischen

300 und 500 Hazaras ermordet wurden. Dies

unterstreicht die Feststellung, dass der afghani-

sche Bürgerkrieg neben seinen religiös-funda-

mentalistischen auch ethno-politische Züge trägt.
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Zwar befinden sich unter den Taliban-Milizen

nicht nur Paschtunen sondern auch Angehörige

der afghanischen Minderheiten. Tatsache ist aber,

dass die Nordallianz von Tadschiken, Usbeken

und Hazaras dominiert wird und es abgesehen

von den Taliban zur Zeit keine politisch, ge-

schweige denn militärisch relevante Kraft der

Paschtunen in Afghanistan gibt.

Nicht alle Menschenrechtsverstöße der Taliban

sind freilich auf ihren islamischen Fundamenta-

lismus oder die paschtunischen Stammestradi-

tionen zurückzuführen. Vor allem die kom-

promisslose Unterdrückung paschtunischer

Oppositionsgruppen wie z.B. der Shura-e

Islami Azadi va Democracy (Islamischer Rat für

Freiheit und Demokratie) oder die Inhaftierung

von kritischen Intellektuellen und Mitarbei-

tern internationaler Organisationen sind al-

lein der Machtfestigung im Innern sowie

einem seit der sowjetischen Besatzungszeit

sehr ausgeprägten Misstrauen gegenüber

Ausländern geschuldet. Hier unterscheidet

sich der Staat der Taliban von keinem an-

deren autoritären Regime, das um die Kon-

solidierung seiner Herrschaft bemüht ist.

Auch das außenpolitische Denken der Tali-

ban steht – zumindest verbal – im Zeichen

ihrer fundamentalistischen Ideologie. So ha-

ben sie die Welt in vier Zonen aufgeteilt: 1. Die

Zone der Ungläubigen (dar al-kuffar), zu der

vor allem Indien und Russland sowie andere

nicht-muslimische Staaten gehören; 2. die Zone

der Heuchler (dar al-munafiqin), in die vor

allem der Iran fällt; 3. die Zone der nicht-re-

ligiösen Länder, z.B. die Türkei; und 4. die

Zone der guten muslimischen Staaten (dar

al-Islam), die vor allem Pakistan, Saudi-Ara-

bien und die Vereinigten Arabischen Emirate

umfasst. Man sollte diese Form islamistischen

Ordnungsdenkens jedoch nicht allzu ernst

nehmen. Faktisch haben zumindest einfluss-

reiche Teile der Taliban-Führung ein Inte-

resse daran, das Islamische Emirat Afgha-

nistan in die Staatengemeinschaft zu inte-

grieren – vor allem als vollwertiges Mitglied

der Vereinten Nationen mit den daraus re-

sultierenden Rechten und Pflichten. Man

denke an diesem Punkt daran, dass die USA

im Iran jahrzehntelang als Satan gebrand-

markt wurden, den es mit einem „heiligen

Krieg” zu vernichten galt – und sich Teheran

im institutionellen Rahmen der Vereinten

Nationen trotzdem zu wesentlich sachliche-

ren Umgangsformen mit Washington bereit

fand.

Die internationale Dimension des Konflikts

Der Bürgerkrieg in Afghanistan wird von einer

Vielzahl externer Interessen genährt. Regiona-

les Vormachtstreben, geostrategische (geo-

politische) Erwägungen und daran gekop-

pelte, handfeste ökonomische Ziele sowie in-

nenpolitische Machtkalküle haben sämtliche

Anrainerstaaten Afghanistans (Pakistan,

Iran, Turkmenistan, Tadschikistan, Usbekis-

tan, Indien und China) sowie Saudi-Ara-

bien, Russland und die USA in diesen Krieg

verwickelt. Während die Taliban heute nur

noch von Pakistan materiell und militärisch

unterstützt werden, profitiert die Nordalli-

anz von Waffenlieferungen und finanziellen

Transfers vor allem aus dem Iran und Russ-

land sowie aus Indien, Tadschikistan und
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Usbekistan. Nachdem der saudische Terrorist

Usama bin Laden als angeblicher Drahtzieher

der beiden Bombenattentate auf die US-Bot-

schaften in Nairobi (Kenia) und Daressalam

(Tansania) im September 1998 in Afghanistan

Unterschlupf gefunden hatte, kehrten auch

Saudi-Arabien und die USA den Taliban den

Rücken. Letztere hatten die neuen Machthaber

in Kabul in den ersten Jahren noch wohlwol-

lend betrachtet. Diese eindrucksvolle Anti-

Taliban-Allianz ist jedoch wegen der diver-

gierenden Zielsetzungen ihrer Mitglieder

kaum zu einem abgestimmten Vorgehen in

der Lage und konnte deshalb weder dem

Krieg in Afghanistan noch der Herrschaft

der Taliban bisher ein Ende setzen.

Pakistan

Seit Beginn des jihad der afghanischen Mud-

schahedin gegen die sowjetischen Besatzer

strebt die pakistanische Regierung verstärkt

nach politischem Einfluss in Afghanistan. Ein

Islamabad-freundliches Regime in Kabul ver-

spricht „strategische Tiefe” im Fall einer eska-

lierenden Auseinandersetzung mit Indien um

Kaschmir. Gleichzeitig soll damit präventiv

einem von Islamabad nicht mehr steuerbaren

paschtunischen Nationalismus Einhalt geboten

werden, der bei einem Zerfall Afghanistans ent-

lang der ethnischen Grenzen des Landes auch

die Integrität Pakistans mit seiner signifikanten

paschtunischen Bevölkerungsgruppe bedroht.

Zwar sind die Taliban selbst mehrheitlich

Paschtunen; doch setzt Pakistan darauf, dass

die religiöse Ideologie der Taliban jeder natio-

nalistischen Besinnung auf ein neu zu gründen-

des „Paschtunistan” einen Riegel vorschiebt.

Schließlich erklärt sich das pakistanische Enga-

gement in Afghanistan dadurch, dass Islamabad

das Einflussstreben des Iran in Zentralasien be-

grenzen und selbst zu einem wichtigen politi-

schen Faktor in dieser Region werden will.

Dieser Wunsch hat nicht zuletzt ökonomische

Gründe, geht es doch um den Zugriff auf die

in Zentralasien vermuteten, riesigen Erdöl- und

Erdgasvorkommen. Seit Jahren bemüht sich

Pakistan um den Bau einer Erdgaspipeline von

Turkmenistan über Afghanistan nach Pakistan

– ein Projekt, von dem man nur bei einer weit-

gehenden Kontrolle über die Regierung in Ka-

bul profitieren kann. Zwar steht die pakista-

nische Regierung wegen ihrer Unterstützung

der Taliban international unter Druck und

riskiert sie sogar eine dauerhafte Entfrem-

dung von ihrem wichtigsten Partner USA.

Doch sind ihr hinsichtlich der Taliban schon

aus innenpolitischen Gründen die Hände ge-

bunden. Erstens ist Islamabad auf den Nach-

schub an islamistischen Untergrundkämpfern

angewiesen, die aus den afghanischen Ausbil-

dungslagern alljährlich in den indischen Teil

von Kaschmir einsickern und dort zusammen

mit den lokalen Separatisten für die pakistani-

sche Sache gegen die indische Armee kämpfen.

Kaschmir aufzugeben bedeutete derzeit für jede

Regierung in Islamabad das politische Ende.

Zweitens haben die islamistischen Gruppen im

Land mit gewaltsamem Widerstand gedroht für

den Fall eines Abrückens Islamabads von den

Taliban – eine Konfrontation, die wahrschein-

lich ebenfalls keine Regierung überleben würde

und die den politisch labilen pakistanischen Staat

sogar in seiner Existenz gefährden könnte.

Zwar hat sich Pakistan den im Januar dieses

Jahres in Kraft getretenen VN-Sanktionen an-

geschlossen und verkündet, alle militärische Hil-

fe und Güterlieferungen an die Taliban einstel-

len sowie ihre in Pakistan gehaltenen Konten
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sperren zu wollen. Aber wegen eines fehlenden

VN-Überwachungssystems ist es unklar, ob die-

se Zusagen auch eingehalten werden. Fraglich

bleibt vor allem, ob Islamabad darüber hinaus

Anstrengungen unternehmen wird, die pakista-

nischen Religionsschüler in den Reihen der

Taliban zurückzurufen oder deren Ausbildung

in den madrassas auf eigenem Boden genau zu

kontrollieren. Dies sind zwar keine expliziten

Forderungen der entsprechenden VN-Resolu-

tionen, doch handelt es sich hier um evidente

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Sankti-

onspolitik bzw. für eine Befriedung des Landes

am Hindukusch. Aus diesen Gründen bemühen

sich seit kurzem Russland und Frankreich sogar

um die Verhängung von VN-Sanktionen gegen

Pakistan, um Islamabad zur Einhaltung der ge-

gen die Taliban verhängten Strafmaßnahmen zu

zwingen.

Indien und China

Vor dem Hintergrund des Engagements Pa-

kistans zugunsten der Taliban ist es folge-

richtig, dass sich Indien auf die Seite der

Nordallianz geschlagen hat und diese finan-

ziell unterstützt. Es geht dabei aber nicht

allein um die Erhaltung der territorialen

Integrität Afghanistans aus grundsätzlichen

militärstrategischen Erwägungen im Kontext

einer möglichen Auseinandersetzung mit Pa-

kistan; und nicht nur um den Versuch, die

fortgesetzte Rekrutierung kaschmirischer

Untergrundkämpfer durch Pakistan zu ver-

hindern. Auch die offensichtliche Annähe-

rung zwischen China und dem Taliban-Re-

gime spielt für Indien eine wichtige Rolle:

Weil die chinesische Regierung verhindern will,

dass sich uighurische Separatisten in Afghanis-

tan weiter auf ihren Untergrundkampf in Xin-

jiang vorbereiten können, hat sie 1999 eine Ver-

einbarung über wirtschaftliche und militärische

Zusammenarbeit mit den Taliban unterzeichnet.

Darin soll auch die Einrichtung eines chinesi-

schen Ausbildungszentrums für die Taliban-Mi-

lizen enthalten sein. Erst jüngst ist erneut von

Versuchen chinesischer Firmen berichtet wor-

den, in Afghanistan Fuß zu fassen: So soll etwa

die Huawei Technologies Co., die von den USA

der Modernisierung der militärischen Kommu-

nikationssysteme im Irak verdächtigt wird, mit

den Taliban eine Vereinbarung über die Instal-

lierung von 12.000 Festtelefonen im südlichen

Kandahar unterzeichnet haben. Ein substantiel-

ler Einfluss Chinas auf Afghanistan wäre für

Indien ungeachtet des in den letzten Jahren ver-

besserten Verhältnisses zwischen Beijing und

Neu-Delhi immer noch sehr problematisch.

Tatsächlich scheint China sich nach anfäng-

licher Gegnerschaft zum fundamentalistischen

Taliban-Regime wegen dessen Nähe zu den

uighurischen Separatisten im unruhigen

Xinjiang Ende der 90er Jahre für eine Stra-

tegie der Annäherung entschieden zu haben.

So reisten im Februar 1999 fünf hohe chinesi-

sche Diplomaten zu politischen Gesprächen nach

Afghanistan. Kurze Zeit später wurde die Ein-

richtung direkter Flüge zwischen Kabul und

Urumqi bekannt gegeben. Zwar trägt China die

jüngsten VN-Sanktionen gegen die Taliban mit,

aber wegen der in verschiedenen afghanischen

Ausbildungslagern organisierten uighurischen

Widerstandskämpfer und eines stetig zunehmen-

den Drogen- und Waffenschmuggels über die

chinesisch-afghanische Grenze nach Xinjiang

sieht sich die Regierung in Beijing mittlerweile

zu einer weniger konfrontativen Taliban-Politik

– zumindest hinter der Bühne der offiziellen

Verlautbarungen – gezwungen. Sie geht damit

den Weg des vermeintlich geringeren Übels,

denn auch ein appeasement der Taliban ist mit
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schwer kalkulierbaren Risiken für die chinesi-

schen Ziele verbunden. Von einer gegen Indien

gerichteten Allianz zwischen China und „Ta-

libanistan” kann allerdings keine Rede sein.

Saudi-Arabien

Bis 1998 leistete Saudi-Arabien massive fi-

nanzielle Unterstützung beim Aufbau und

bei der Konsolidierung der Taliban-Bewe-

gung. Neben der religiösen Nähe des sau-

dischen Wahabismus zum Deobandi-Islam

der Taliban und der Furcht vor einer sich

ausbreitenden „islamischen Bedrohung”, wie

sie vor allem von der iranischen Revolution

1979 ausging, waren auch hier primär geo-

strategische und ökonomische Interessen

ausschlaggebend. Wie Pakistan sieht die sau-

dische Regierung im Iran einen wichtigen Ge-

genspieler im Kampf um Einflusssphären in den

islamisch geprägten Staaten Zentralasiens und

um lukrative Beteiligungen an den zahlreichen

pipeline-Projekten, die dort auf der Agenda

stehen. Wegen der Aktivitäten des saudischen

Terroristen Usama bin Laden, der sich bereits

1997 im südafghanischen Kandahar niederließ

und von dort ein weltweit operierendes Netz

militanter Islamisten finanziert und steuert, sah

sich die saudische Regierung jedoch zu einer

Änderung ihrer pro-Taliban-Politik gezwun-

gen. Im Sommer 1998 – also schon vor den

Attentaten auf die US-Botschaften in Ostafrika,

die wenig später zur Bombardierung vermeintli-

cher Ausbildungslager bin Ladens in Afghanistan

durch die US-Luftwaffe führten – stellte sie die

finanzielle Unterstützung des Regimes in Kabul

ein. Für den Fall, dass bin Laden von den Tali-

ban nach Saudi-Arabien ausgewiesen wird, wo

er sich wegen Staatsterrorismus verantworten

muss, könnte sich diese Haltung zwar wieder

ändern. Derzeit sieht es jedoch nicht so aus, als

ob die Taliban dieser auch von den USA und den

VN nachdrücklich erhobenen Forderung nach-

kommen wollen.

Iran

An den Rand eines Krieges gerieten der Iran und

die Taliban im September 1998, als diese bei

der Eroberung der Hazara-Hochburg Mazar-e

Sharif nicht nur unter der schiitischen Bevölke-

rung ein Blutbad anrichteten, sondern auch acht

iranische Staatsbürger – sieben Diplomaten und

einen Journalisten – töteten. Weitere 50 Iraner

gerieten in Geiselhaft. Nur durch VN-Vermitt-

lung konnte die Situation entschärft und eine

militärische Intervention von ca. 70.000, an der

gemeinsamen Grenze zusammengezogenen ira-

nischen Soldaten verhindert werden. Der tiefe

Antagonismus zwischen dem Iran und den

Taliban ist jedoch geblieben. Er basiert vor

allem auf dem Gegensatz zwischen Sunniten

und Schiiten, der den Iran als die einzige

schiitische Republik in der islamischen Welt

zur „natürlichen” Schutzmacht der diskri-

minierten Glaubensbrüder in Afghanistan

macht. Abgesehen davon hat der Iran seit dem

Zusammenbruch der Sowjetunion und der Ent-

stehung der neuen post-sozialistischen (und

islamischen) Staaten in Zentralasien ein neues

Selbstverständnis als regionale Macht entwi-

ckelt, das man nicht nur gegenüber Pakistan,

sondern auch gegenüber Russland, den USA

und China zur Geltung bringen will. Wieder

geht es dabei an vorderster Stelle um einen di-

rekten Zugang zu den begehrten Bodenschät-

zen unter dem Kaspischen Meer bzw. konkret

um den Bau einer Erdölpipeline über iranisches

Gebiet in Richtung Südasien. Hier sah sich der

Iran bisher einer harten containment-Politik der
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USA ausgesetzt, denen man viele Jahre vorge-

worfen hat, das Taliban-Regime zum Zwecke

einer geopolitischen Schwächung des Iran zu

stützen. Seit der Wahl des gemäßigten Präsi-

denten Muhammad Khatami im Mai 1997 und

einer Wende der Afghanistanpolitik Washing-

tons 1998 haben sich jedoch Zeichen der Ent-

spannung zwischen den beiden Staaten gezeigt.

Sollten die USA und der Iran gegenüber den

Taliban einmal an einem Strang ziehen, würde

dies den Druck auf die Machthaber in Kabul,

vor allem aber auf ihre pakistanische Schutz-

macht spürbar erhöhen.

Russland und die zentralasiatischen Staaten

Aus der Perspektive Russlands stellt die In-

filtration islamistischer Untergrundkämpfer

von afghanischem Boden in die Nachbar-

staaten und in die russischen Gebiete an der

zentralasiatischen Peripherie (Tschetschenien,

Dagestan) eine große Gefahr für die eigene

territoriale Integrität und nationale Sicher-

heit dar. Nicht nur die fundamentalistische

Opposition in Usbekistan und Tadschikistan,

sondern auch der tschetschenische Wider-

stand stehen nachweislich in engen Verbin-

dungen zu den Taliban und finden seit Jah-

ren in Afghanistan Unterschlupf. Eng sind

die Verbindungen zwischen den Tschetsche-

nen und den Taliban auch bei der illegalen

Vermarktung des in Afghanistan hergestell-

ten Heroins. So profitieren die Taliban vom

Verteilungsnetzwerk der tschetschenischen

Guerilla in Zentralasien, dessen Versorgung mit

afghanischem Rauschgift dieser wiederum die

Finanzierung ihres Kampfes gegen die russische

Armee ermöglicht. Moskau unterstützt daher

die Nordallianz unter Massoud/Rabbani logis-

tisch und finanziell.

Dasselbe gilt für die Regierungen Tadschikistans

und Usbekistans. Sie fürchten wegen der von

Afghanistan aus operierenden islamistischen Op-

position um die Stabilität ihrer Staaten – auch

wenn die tadschikische Regierung nach einer

maßgeblich von Russland betriebenen Verein-

barung mit seinen fundamentalistischen Geg-

nern seit 1997 etwas an Stabilität gewonnen hat.

Turkmenistan verfolgt – ganz im Einklang mit

seiner auch sonst auf Äquidistanz bedachten

Außenpolitik – eher einen neutralen Kurs ge-

genüber den Taliban. Aber alle zentralasiati-

schen Länder, also auch Kasachstan und

Kirgistan, fühlen sich durch die von Afgha-

nistan ausgehende islamistische Herausfor-

derung stark bedroht und reagieren mit in-

nenpolitischer Zentralisierung bis hin zu of-

fener Repression – keine guten Vorausset-

zungen für eine Demokratisierung dieser

Länder, die mit Blick auf die in den kom-

menden Jahren zu erwartenden Spannungen

bei der Ausbeutung ihrer Bodenschätze als

grundlegend für die Erhaltung von Frieden

und Stabilität in der Region einzustufen ist.

USA

Nach dem Rückzug der sowjetischen Besat-

zungstruppen 1989 verfolgten die USA jahre-

lang eine hands-off-Politik gegenüber Afghanis-

tan. Den Taliban stand man aus geostrategi-

schen Gründen anfänglich sogar positiv ge-

genüber, waren diese doch die Feinde Irans und

damit automatisch Verbündete Washingtons.

Außerdem versprach ein stabiles Afghanistan –

auch unter einem fundamentalistischen Regime

– gute Aussichten für den pipeline-Bau von

Zentralasien in Richtung Europa und Südasien

unter Umgehung Russlands und wiederum des

Iran – ein vorrangiges Ziel der Energiesiche-
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rungspolitik Washingtons. Die zunehmende in-

neramerikanische Diskussion über die diskrimi-

nierende Behandlung der Frauen durch die Ta-

liban und über Ausbildungslager für militante

Islamisten aus aller Welt, schließlich die Annä-

herung zum Iran nach der Wahl Khatamis 1997

veranlassten die zweite Clinton-Administration

dann jedoch zum Verlassen der bisherigen Li-

nie. Als Reaktion auf die hartnäckige Weigerung

der Taliban, Usama bin Laden auszuliefern, gin-

gen die USA erneut zu einer aktiven Afghanis-

tan-Politik über: Sie waren die treibende Kraft

bei der Verabschiedung der beiden VN-Sicher-

heitsratsresolutionen von 1999 und 2000, in

denen die bereits erwähnten Sanktionen gegen

die Taliban verhängt wurden. Außerdem leisten

sie umfangreiche finanzielle Hilfe an die Nord-

allianz und setzen Pakistan – wenn auch mit

bisher nur mäßigem Erfolg – unter Druck, sei-

ne Unterstützung für die Machthaber in Kabul

endlich aufzugeben.

Zweifellos verfügen die USA über die größten

Möglichkeiten, durch eine kluge Politik gegen-

über allen beteiligten Staaten in der Region eine

Einheitsfront gegenüber den Taliban aufzubau-

en und die Reibungsverluste innerhalb der no-

minell bestehenden Anti-Taliban-Allianz zu mi-

nimieren. Dazu gehört vor allem die Herstel-

lung guter Beziehungen zu Russland und dem

Iran. Doch auch für die USA ist der Machtpo-

ker in Zentralasien, bei dem es vor allem um die

Sicherung der zukünftigen Energieversorgung

geht und in den der Afghanistan-Konflikt gor-

disch verknotet ist, ein Spiel nach den Regeln

realistischer Nullsummenpolitik nach dem Mus-

ter des 19. Jahrhunderts. Aus dieser Perspekti-

ve stellen die politische Instabilität der Staaten

Zentralasiens, die kaum möglich erscheinende

Kontrolle über den transnational operierenden

militanten Islamismus und das historisch ge-

wachsene Misstrauen zwischen den staatlichen

Akteuren in der Region zu große Hindernisse

für eine friedliche Lösung des Afghanistankon-

flikts dar, als dass der Versuch einer internatio-

nalen Koordinierung der dazu notwendigen po-

litischen Schritte als lohnenswerter Versuch er-

schiene.

Sanktionen – der einzige Weg?

Mit den am 19. Dezember 2000 gegen Afgha-

nistan verhängten VN-Sanktionen sollen die

Taliban dazu gezwungen werden, den Terrori-

sten Usama bin Laden auszuliefern; aufzuhö-

ren, „internationalen Terroristen und ihren Or-

ganisationen Zuflucht und Ausbildung zu ge-

währen”; die illegale Opiumproduktion und den

Drogenschmuggel einzustellen und den inter-

nationalen Hilfsorganisationen Bewegungsfrei-

heit zu garantieren. Beschlossen wurde – in

Verschärfung der im Oktober 1999 erstmals ge-

gen das Taliban-Regime verhängten Sanktionen

– ein umfassendes Waffenembargo, die Schlie-

ßung der ausländischen Vertretungsbüros der

Taliban, Einreisebeschränkungen für ihre politi-

schen Vertreter in die Mitgliedsstaaten der VN,

das Einfrieren aller Auslandskonten der Taliban

und ein internationales Flugverbot für die staat-

liche Ariana Afghan Airlines. Damit hat die

Staatengemeinschaft demonstriert, dass sie die

aus ihrer Sicht friedensgefährdende und men-

schenverachtende Herrschaft der Machthaber

in Kabul nicht hinzunehmen bereit ist.
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Es ist jedoch wie bei jeder Sanktionspolitik

auch im Falle Afghanistans zumindest strit-

tig, wie viel diese Maßnahmen zur Beendi-

gung eines Bürgerkriegs, des Leidens der Zi-

vilbevölkerung und einer als tyrannisch be-

zeichneten Herrschaft beitragen können.

Jüngste Nachrichten deuten darauf hin, dass die

Preise für Grundnahrungsmittel durch eine mas-

sive Entwertung des Afghanis nach Verhängung

der Sanktionen stark gestiegen sind – dies in

einer Situation, in der durch eine langanhaltende

Dürre die Nahrungsmittelversorgung im Land

praktisch zusammengebrochen ist. Völlig un-

klar ist, wie die derzeit marginale Präsenz

der internationalen Hilfsorganisationen und

der VN in Afghanistan durch „sanktionsbe-

wehrte” Forderungen der Staatengemein-

schaft an die Taliban aufgestockt werden

könnte. So schlossen die Taliban im Februar als

Antwort auf die Sanktionspolitik das Büro der

United Nations Special Mission for Afghanis-

tan (UNSMA) und beendeten damit die Arbeit

des VN-Sonderemissärs Francesco Vendrell.

Auch die Zerstörung der wertvollen Buddha-

Statuen in Bamiyan und weiterer buddhistischer

Kulturgüter legt die Annahme nahe, dass Sank-

tionen hier kontraproduktive Effekte haben und

das Taliban-Regime immer weiter hinein in den

kulturellen Ikonoklasmus treiben. So soll die

Taliban-Führung die Entscheidung für die Ver-

nichtung der Statuen auch mit dem Hinweis ge-

rechtfertigt haben, den Widerspruch zwischen

der erklärten Bereitschaft der internationalen

Gemeinschaft, die Kulturgüter des Landes mit

umfangreichen finanziellen Mitteln erhalten zu

wollen, jedoch gleichzeitig dem Volk von Af-

ghanistan materielle Hilfe zu verweigern, nicht

länger hinnehmen zu wollen.

Es ist also zumindest zweifelhaft, ob die ver-

hängten Sanktionen dazu beitragen können,

dass das Taliban-Regime seinen religiösen

Rigorismus aufgibt, einen politischen Aus-

gleich mit der Nordallianz anstrebt und die

militärischen Ausbildungslager der verschie-

denen islamistischen Gruppen auf eigenem

Boden schließt. Eine Unterbindung der Waf-

fenlieferungen nach Afghanistan wäre zwei-

fellos ein wirksames Mittel zur Erreichung

dieser Ziele. Die Erfahrungen aus der Ver-

gangenheit mit solchen Embargos (Jugosla-

wien, Irak) stimmen allerdings nicht optimis-

tisch. Auch die Eindämmung der illegalen

Rauschgiftproduktion bzw. des Rauschgift-

handels in Afghanistan würde erheblichen

Druck auf die Taliban ausüben. So ist der

Drogenhandel – neben dem Warenschmug-

gel unter dem Schutz des Afghan Free Trade

Agreement mit Pakistan und dem Handel mit

Kulturgütern (!) – in den letzten Jahren die

Haupteinnahmequelle der Taliban gewesen.

Allerdings hat Mullah Muhammad Omar den

Anbau von Schlafmohn bereits 1999 für unisla-

misch erklärt und im März 2000 durch eine

fatwa verboten. Nach Angaben des UN Drug

Control Programme (UNDCP) vom Februar

werden seitdem 86 Prozent der ehemaligen An-

baufläche nicht mehr für die Drogenproduktion

genutzt – eine erstaunliche Wende, nachdem

Afghanistan noch in den Jahren 1999 und 2000

mit ca. 4.600 bzw. 4.000 Tonnen etwa 75 Pro-

zent der Weltopiumproduktion bestritt. Zwar

verfügt man über große Lagerbestände, die bei

den nun zu erwartenden steigenden Weltmarkt-

preisen für Opium und Heroin noch über Jahre

hinweg gewinnbringend abgesetzt werden kön-

nen. Aber möglicherweise kalkuliert das Regime

in Kabul im Zuge seiner Bemühungen um inter-

nationale Anerkennung schon heute mit einer

deutlichen Reduzierung dieses Einnahmepos-

tens und setzt auf andere Refinanzierungsquel-

len – z.B. auf den pipeline-Bau.
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Letztlich wird die politische Lage in Afgha-

nistan nur dann zu verändern sein, wenn

die maßgeblichen externen Akteure – Pakis-

tan, Indien, der Iran, Russland, die USA und

China – eine gemeinsame Afghanistanpolitik

entwickeln. Die von einer solchen Politik an-

zustrebenden Ziele liegen auf der Hand: Be-

endigung des Bürgerkriegs, Errichtung einer

der ethnischen Fragmentierung des Landes

gerecht werdenden dezentralen politischen

Struktur, Initiierung und Begleitung eines

innerafghanischen Dialogprozesses und Fi-

nanzierung von Entwicklungsprogrammen

zur endgültigen Umstellung der afghanischen

Landwirtschaft vom Schlafmohnanbau auf

andere agrarische Produkte. Eine solche ge-

meinsame Politik zu formulieren und umzu-

setzen hieße aber, starke Interessengegensät-

ze und innergesellschaftliche Konfliktlinien

der am Afghanistankonflikt beteiligten Staa-

ten zu überwinden.

Dazu zählen die pakistanisch-indische Aus-

einandersetzung um Kaschmir; die Front-

stellung zwischen der pakistanischen Regie-

rung und ihrer islamistischen Opposition;

die iranisch-pakistanische Konkurrenz in

Zentralasien; der Streit um die Bodenschät-

ze unter dem Kaspischen Meer, in dem

Russland und die USA, in zunehmendem

Maße auch China, eine tonangebende Rolle

spielen; und die Konfrontation zwischen den

Regimen in Zentralasien und ihren islamis-

tischen Gegnern, deren Stärke auch eine Fol-

ge des politischen Autoritarismus und der

kompromisslosen Unterdrückung der säku-

laren Opposition in diesen Staaten ist. Bis-

herige Versuche zur Entwicklung eines inter-

national koordinierten Lösungsansatzes – so

z.B. im Rahmen der vom früheren VN-Sonder-

beauftragen für Afghanistan Brahimi initiierten

6 plus 2-Gespräche (die afghanischen Anrainer-

staaten Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Tad-

schikistan, China und Pakistan plus Russland

und die USA) – sind ebenso ohne Ergebnis

geblieben wie die Friedensinitiativen der Orga-

nisation der Islamischen Konferenz.

All dies deutet darauf hin, dass der Afgha-

nistankonflikt nur sehr langfristig lösbar ist

und dass man deshalb keine allzu großen

Hoffnungen auf die Sanktionspolitik der VN

setzen darf. Zwar hat die Zerstörung der

Buddha-Statuen die Taliban der einhelligen Kri-

tik aller am Konflikt beteiligten Staaten ausge-

setzt und auch Pakistan und Saudi-Arabien auf

die VN-Sanktionen eingeschworen; viel mehr

passierte jedoch nicht. So bleibt einstweilen nur

die Hoffnung, dass die Taliban positiv auf die

noch immer relativ begrenzten Sanktionen rea-

gieren und sie als „Angebot” begreifen, um den

Lohn einer allmählichen politischen Anerken-

nung willen von ihren derzeitigen Herrschafts-

praktiken Abstand zu nehmen. Geschieht dies

aber nicht, so steht die Staatengemeinschaft

sehr bald vor einer schwierigen Wahl: Entwe-

der verschärft sie die jetzigen Sanktionen

mit allen Gefahren einer „Verbarrikadie-

rung” der anderen Seite; oder sie geht zu

einer grundlegenden Revision der bisheri-

gen Strategie über. Diese könnte dann aber

nur in einer Teil-Anerkennung der Taliban

und der Aufnahme eines weitgehend unkon-

ditionierten politischen Dialogs bestehen. Ob

dieser Ansatz mehr Erfolg verspricht oder aber

als „blauäugig” gelten muss, ist eine offene Fra-

ge. In jedem Fall aber gilt: Ein kompromisslo-

ser, erkennbar erfolgloser Isolierungskurs

droht, das Tempo der Implosion des afgha-

nischen Staates bei gleichzeitiger Radikali-

sierung der Taliban fortzusetzen, das Lei-

den der Zivilbevölkerung zu verstetigen und
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den islamistischen Extremismus in diesem

Teil der Welt weiter festzusetzen. Er wird

auch nicht dazu beitragen, die angeblichen

Risse in der Taliban-Führung zwischen ge-

mäßigten und radikalen Mullahs zu vertie-

fen und die verbliebenen demokratischen

Kräfte im Land wieder zu stärken.


